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2 STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEF

Rechtsgrundlagen zum Schutze der Natur
Endlich liegt die schon so oft gewünschte Sammlung von Rechtsgrund

lagen, die zum Schutze der N atur dienen, vor uns. Sie wurde von der Landes
aufsicht der Steirischen Bergwacht in Zusammenarbeit mit dem Naturschutz
referat des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung und der Landesgruppe 
Steiermark des ÖNB im Sommer 1965 zusammengestellt und von tje rrn  A. Pla- 
wetz mit einigen Bergwächtern im Laufe des W inters in selbstloser und mühe
voller W eise selbst vervielfältigt. Diesen Bergwachtkameraden gebührt daher 
unser besonderer Dank.

Nach der Inhaltsübersicht gliedert sich diese Sammlung in folgende Ab
schnitte:

I. Übersicht über die naturschutzrechtlichen Bestimmungen; hier sind die 
in den Abschnitten VII bis XI wiedergegebenen Gesetze, Verordnun
gen und Erlässe übersichtlich zusammengestellt;

II. das V erhalten der Bergwacht im Dienst und gesetzliche Grundlagen;
III. Bergwacht-Organisationserlässe;
IV. Geschäftsordnung der Steirischen Bergwacht;
V Gesetz über die äußere Kennzeichnung der zum Schutze der Landes

kultur bestellten Wachen;
VI. Gesetz über das Dienstabzeichen für die zum Schutze der Landeskultur 

bestellten Wachen;
VII. das geltende Naturschutzrecht;

VIII. die neuen naturschutzrechtlichen Strafbestimmungen;
IX. die Landschaftsschutz-Verordnung 1956;
X. die derzeit geltenden Naturschutzgebiets-Verordnungen;

XI. naturschutzrechtliche Erlässe;
XII. das Gesetz über die W egfreiheit im Berglande;

XIII. das Feldschutzgesetz;
XIV. Auszüge aus dem Forstrechtsbereinigungsgesetz, soweit sie ein N atur

schützer wissen muß;
XV. die wichtigsten Bestimmungen des Stmk. Jagdgesetzes;

XVI. die wichtigsten Bestimmungen des Stmk. Fischereigesetzes;
XVII. die wichtigsten Bestimmungen des Stmk. Tierschutzgesetzes;

XVIII. Auszüge aus dem W asserrechtsgesetz;
XIX. Verordnung über das Verbot der Schiffahrt auf steirischen Seen;

XX. Erlaß über Jugendschutz und Campingwesen.
Dem Vorwort zu dieser Sammlung sind folgende Gedanken zu entnehmen:
„Je größer die Gefahren für die N atur als Lebensraum von Menschen, 

Pflanzen und Tieren werden, desto stärker müssen alle Abwehrkräfte w irk
sam werden. Um aber einer Gefahr überhaupt wirksam entgegentreten zu 
können, muß man diese und ihre Folgen rechtzeitig erkennen und auch genaue 
Kenntnisse über eine mögliche Abwehr haben.

Es ist eine nicht mehr zu leugnende Tatsache, daß wir unseren W ohl
stand der unaufhörlich fortschreitenden technischen und wirtschaftlichen Ent
wicklung verdanken, aber w ir müssen uns dessen auch stets bewußt sein, 
daß wir alle diesen W ohlstand sehr teuer bezahlen müssen. W enn wir über 
die fortschreitende Zerstörung von W ildwässern, W asserfällen und Hochgebirgs
seen klagen, sollten wir bedenken, daß der stets steigende Energieverbrauch 
auch von uns selbst verursacht wird. Eine w eitere Folge des W ohlstandes 
ist das immer häufigere Bestreben von Familien, auf den schönsten Almen 
oder Seeufern Ferienhäuser zu errichten, wodurch der A usverkauf unserer
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bisher frei zugänglichen Erholungslandschaft ständig fortschreitet; im Zu
sammenhang mit dem durch erhöhten Lebensstandard ermöglichten M assen
tourismus kommen immer mehr Menschen in eine für sie ungewohnte Land
schaft, wo sie sich nicht zu benehmen wissen und in falscher N aturliebe nicht 
nur alle begehrensw erten Pflanzen abreißen, sondern durch unsinniges Lär
men als Ausdruck ihrer Lebensfreude, und Betreten von Kulturen auch w ild
lebende Tiere beunruhigen oder die Rastplätze mit M üllablagerungsstätten ver
wechseln. Die modische Sucht, ja  nicht rückständig zu erscheinen, verleitet viele 
Bauherrn dazu, überlieferte und sich harmonisch in die Landschaft einfügende 
Baustile abzulehnen, so daß insbesondere auch durch die neuen Baustoffe 
absolut störende Eingriffe in unsere Landschaft entstehen.

An diesen wenigen Beispielen soll gezeigt werden, daß es unsere Aufgabe 
als Naturschützer ist, dafür vorzusorgen, daß dieser Preis, den wir für den 
W ohlstand zu bezahlen haben, nicht so hoch wird, daß w ir ihn eines Tages 
nicht mehr werden bezahlen können, weil inzwischen die Grundlage unseres 
Lebens — die N atur — vollkommen zerstört wurde.

W ir müssen ferner erkennen, daß der notwendige Schutz der N atur und die 
Pflege der Landschaft keinesfalls allein eine behördliche Aufgabe ist, sondern 
vielmehr hauptsächlich davon abhängt, wie sich jeder einzelne Mensch in 
seiner Umgebung verhält bzw. sich in seine Umwelt rücksichtsvoll einzu
fügen bereit ist. In dieser Hinsicht wird Naturschutz einerseits zu einer Cha
rakterfrage, anderseits zu einer echten Bildungsaufgabe.

Es ist eine überaus erfreuliche Tatsache, daß sich im Laufe der letzten 
Jahre immer mehr freiwillige M itarbeiter zur Unterstützung der behördlichen 
Tätigkeit gefunden haben, und zwar sowohl die Bezirksnaturschutzbeauftrag
ten als nichtamtliche Sachverständige und Berater als auch die im ganzen 
Land tätigen Bergwächter. Ja, auch viele Gemeinden, Schulen, Organisationen 
und M itglieder von einschlägig tätigen Vereinen stellen sich in immer grö
ßerer Zahl in den Dienst des Naturschutzes, weil sie nicht nur seine Bedeu
tung als kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Faktor in unserem Leben 
erkannt haben, sondern auch weil sie seine Erfolge zu schätzen wissen, wenn 
die notwendigen Forderungen durch eine Vielzahl von Personen überzeugend 
vorgebracht werden konnten, überzeugen kann man aber nur dann, wenn 
man die besseren A rgum ente hat, und diese kann man nur gewinnen, wenn 
man genaue Sachkenntnise hat.

Deshalb wurde w iederholt und von verschiedenen Seiten der Wunsch vor
gebracht, allen freiwilligen M itarbeitern endlich Rechtsgrundlagen in die Hand 
zu geben, die in den verschiedensten Gesetzen und Verordnungen zum Schutze 
der N atur bisher erlassen wurden und angewendet werden können. Es ist 
schon für einen juridisch gebildeten V erwaltungsbeam ten oft sehr schwer, sich 
in der Vielzahl von Rechtsvorschriften zurechtzufinden, umso schwerer ist 
dies aber für einen Laien.

Die V ertreter der Landesaufsicht der Steirischen Bergwacht und der Landes
gruppe Steiermark des ÖNB haben daher vor einiger Zeit einen A rbeitsaus
schuß gebildet, der in mehrfachen Besprechungen in Zusammenarbeit mit dem 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung die wichtigsten Bestimmungen 
aus Gesetzen und Verordnungen ausgewählt hat, die mit dem Schutz der 
Natur, der Pflege der Landschaft und insbesondere mit der Tätigkeit der Berg
wacht und der Naturschutzbeauftragten Zusammenhängen. Diese vorläufige 
Sammlung wird noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben können, 
jedoch sind die H erausgeber der Ansicht, daß mit dieser Sammlung einmal 
ein Anfang gemacht wurde, dessen Anwendung in der Praxis erprobt werden 
soll. Die Aufnahme w eiterer Bestimmungen kann jederzeit erfolgen, wenn 
auch sie als notwendig erkannt wurden. Die Sammlung ist deshalb absicht
lich in losen Blättern angelegt, welche mit Nummern im Zusammenhang mit 
dem Inhaltsverzeichnis versehen wurden, damit Nachträge, Ergänzungen oder
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4 STEIRISCHER NATURSCHUTZBRIEF

neue Bestimmungen, welche gegen die alten ausgetauscht werden müssen, 
jederzeit mühelos eingereiht werden können.

So soll nun diese Sammlung als Dienstbehelf allen Bergwächtern, M it
arbeitern, Interessenten und Freunden der N atur eine Grundlage und Hilfe 
sein, die Interessen des Naturschutzes und der Landschaftspflege überzeugend 
und erfolgreich zu vertreten. An ihrer w eiteren A usgestaltung und Ergän
zung durch grundsätzliche A rtikel über Einzelfachgebiete wird durch den er
wähnten Ausschuß w eitergearbeitet werden. Anträge und Wünschp sind jeder
zeit willkommen."

W ir hoffen nun, daß diese Samlung bei allen jenen, die so oft nach ihr 
gefragt haben, eifrig benützt und als Grundlage für die kommenden Schu
lungen verw endet wird. Jede O rtsstelle der Bergwacht erhält ein Gra- 
tis-Dienstexemplar, für den persönlichen Bedarf zahlt ein Bergwächter S 10.— 
als Spesenbeitrag, sonstige Interessenten zahlen S 35.—. Bestellungen sind 
zu richten an die Bergwacht-Landesaufsicht, 8010 Graz, Jakominiplatz 17/IL

Dr. Curt F o s s e 1

'Jntü^its&ßhLckt doh steodscftm VßyefacKjutJmcLhte. 1965
Die Erfassung und Betreuung des steirischen Stordibestandes brachte das 

erfreuliche Ergebnis, daß der Storchbestand w eiterhin im Ansteigen begriffen 
ist. Dies dürfte neben den in der Storchpopulation gelegenen Ursachen zu
mindest zum Teil auf die ergriffenen Schutzmaßnahmen zurückzuführen sein, 
wie Errichtung neuer künstlicher Horste oder Sanierung alter Horste.

Gegenüber den im vorjährigen Bericht festgehaltenen Feststellungen erge
ben sich Veränderungen, da im heurigen Jahr Horste gefunden werden konn
ten, die vorher von uns noch nicht entdeckt worden waren. Es betrug daher 
die Zahl der H orstpaare in der Steiermark in den Jahren 1962: 87, 1963: 89, 
1964: 95. Im Berichtsjahr wurde erstmals die Zahl Hundert überschritten; 
es konnten 101 H orstpaare gezählt werden.

Bei den Flederm ausuntersuchungen ergab sich der erfreuliche Umstand, 
daß erstmals Fledermäuse in aufgehängten Kästen angetroffen wurden oder 
ihre Spuren nachweisbar waren. Und zwar ergab sich eindeutig, daß die Holz
betonkästen für Fledermäuse sofort nach Aufhängung im Mai 1965 vereinzelt 
bezogen waren. Die von uns entworfenen Holzkästen für Fledermäuse waren 
wieder nicht bezogen, und dies nach einer Hängezeit von mindestens drei 
Jahren. Somit ist der Schluß zulässig, daß unsere Konstruktion keine sehr 
geeignete war und es besser ist, von ihrer Verwendung Abstand zu nehmen. 
Außerdem w ar in einem Versuchsgebiet klar zu erkennen, wie die Betonkästen 
aufgehängt werden müssen, damit sie von Fledermäusen bezogen werden. 
Eine Gruppe der Betonkästen war der Sonne ausgesetzt, die Beschattung war 
minimal. Die andere Gruppe w ar so aufgehängt worden, daß die Beschattung 
überwiegend war. Fledermäuse wurden nur in den sonnig aufgehängten Kä
sten angetroffen oder es w aren ihre Spuren nachweisbar. In der anderen 
Kastengruppe wurden Fledermäuse im ersten Aufhängejahr nicht nachgewiesen. 
Da bei der schattig aufgehängten Gruppe Äste der Bäume den Zuflugbereich 
zum Kasten beschränkten, könnte dieser Umstand für die Nichtannahme durch 
Fledermäuse eine Rolle spielen. Es ist aber Bedacht darauf genommen worden, 
daß die unm ittelbare Umgebung der Kästen auch bei der Schattengruppe von 
Ästen frei war. Zum Teil wuchsen entfernte Äste nach. In einem Fall war ein 
M eisengiebel von einer stärkeren Gruppe von Individuen einer größeren Fle
dermausart, vermutlich M yotis myotis, das Große Mausohr, besiedelt wor
den. Somit erbrachte dieses Berichtsjahr die ersten wertvollen Erfahrungen in 
der Ansiedlung von Fledermäusen. Doz. Dr. Otto K e p k a
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D&h. 'LOjoJLcL —  uMß&sthjüttwßh tCj2.&mshajum (jüh den Tflmsc^m

Zur Frage der Erholung im W alde kommen aus forstlichen Kreisen w ert
volle Stellungnahmen. Besonders begrüßenswert ist die grundsätzliche Fest
stellung, daß die Bedeutung des W aldes für die menschliche Erholung unbe
stritten ist und an keinerlei Sperre des W aldes gedacht wird; jeder Besucher 
sei willkommen. Dieses Zugeständnis erfordert natürlich vom Besucher eine 
saubere Einstellung zu seinem Waldbesuch. Auch über sein V erhalten im 
W alde sind seitens forstlicher Kreise Wünsche bekannt geworden, die beach
tensw ert und durchaus verständlich sind. Heutzutage werden die Beine 
mehr zur Bedienung des Gaspedals, der Bremse und der Kupplung verw en
det als zu ihrem ursprünglichen Zweck, dem Gehen. W enn nun die For
derung aufgestellt werden muß, daß der W ald außerhalb der Durchfahrts
straßen begangen und nicht befahren werden soll, ist dies ein betrübliches 
Zeichen. Dieser Appell an Erholungsuchende, sich auch einmal von ihrem 
fahrbaren Untersatz zu erheben, kann nicht oft genug wiederholt werden. 
Mehr als die Tafel „Allgemeines Fahrverbot" w irkt wohl eine gezielte 
Aufklärung und Propaganda.

Die eingangs zitierte Einladung, in den W ald zu kommen, belastet die 
W aldbesitzer sehr. Denn mit dieser Erlaubnis ist natürlich ein Risiko verbun
den, welches für den W aldbesitz untragbar sein kann. Der W ald ist derzeit 
in Österreich ein ins Gewicht fallender W irtschaftskörper, in welchem gear
beitet werden muß; ohne Arbeit keine Produktivität. Bei solchen Arbeiten 
entstehen Gefahrenmomente, welchen auch der W aldbesucher ausgesetzt ist. 
Meist wird über W arnungstafeln und Verbotstafeln (sie sind unschön, aber 
leider notwendig) hinweggesehen, und der wandernde Laie steht plötzlich vor 
einem herabsausenden Baumstamm oder anderen durch die Arbeit im W ald 
bedingten Gefährdungen. W er übernimmt dann, wenn es zum Unglück kommt, 
die Haftung? Vom W aldbesitzer kann es nicht verlangt werden. Genauso gefähr
lich ist das Befahren von Forstaufschließungswegen, die ja  meist keine öffent
lichen W ege sind. Diese W ege sind dazu bestimmt, daß man darauf Pflan
zen, Dünger, Personal in den W ald und Holz aus dem W ald transportiert. 
Für einen Pkw-Verkehr, der so eine Straße viel stärker abnützt als der V er
kehr mit Lkws, sind sie nicht gebaut. Die Erhaltungsmaßnahmen sind ledig
lich dahingehend ausgerichtet, daß so ein W eg mit W irtschaftsfuhren jeder
zeit befahrbar ist. Es ist auch immer gefährlich, wenn sich ein mit Holz 
hochbeladener Lkw und ein Pkw auf so einem schmalen Forstweg treffen. 
Ausweichen muß auf jeden Fall der Pkw — aber wohin?

Leider gibt es noch immer genügend Waldbesucher, die rücksichtslos und 
ohne Ahnung, daß sie sich auf fremden Grund und Eigentum bewegen, ihren 
Einfällen freien Lauf lassen und damit fahrlässig oder auch boshaft Schaden 
im W alde anrichten. Schon allein das Ausstreuen von Papier und anderem 
Abfall bedeutet für die später Ankommenden eine Beleidigung; daß dem 
W aldbesitzer bei der Entfernung dieser Papierreste noch Kosten erwachsen, 
wird oft gar nicht in Erwägung gezogen.

Die beliebten Lagerfeuer, das W egwerfen glimmender Zigaretten trotz 
des allgemeinen Rauchverbotes, das W egwerfen von brennenden Streichhöl
zern können ganze W aldkomplexe vernichten. Kaum jemals ist der Schuldige 
zu finden. Diese Gefahren, welche nicht unbedeutend sind, verlangen einen 
verstärkten  Forstschutzdienst, der allerdings an den W ochenenden von den 
W aldbesitzern allein nicht in ausreichendem Maße gestellt werden kann. In 
Steiermark gibt es die Steirische Bergwacht- welche sich hier ehrenamtlich 
zur Verfügung stellt, doch auch sie ist nicht in der Lage, überall zugleich 
zu sein, und bedauerlicherweise ist es notwendig, überall ein Auge zu haben, 
um solche Gefahren abzuwehren.
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Der W aldbesitz zeigt nunmehr V erständnis für die Erholungsbedürfnisse der 
Städter, doch stellt er selbstverständlich Bedingungen, die einzuhalten gar 
nicht schwer sein dürfte. Fragen wir uns doch selbst: Ist es nicht ein W ider
sinn, Erholung zu suchen, indem man mit seiner „stinkenden Benzinkutsche" 
durch den W ald fährt und sich über die im Vergleich zur A sphaltstraße 
schlechte W aldstraße ärgert? Ist es nicht ebenfalls widersinnig, mit einem 
W agen durch den W ald zu einem W irtshaus zu fahren, dort auszusteigen 
und sich zum Essen zu setzen? Schmeckt das Essen nicht bedeutend besser,, 
wenn man vorher einige Stunden durch den W ald gewandert ist?

Es kann sogar Vorkommen, daß bei solchen W anderungen, wenn man sie 
ohne Geräuschkulisse (tragbares Radio) unternimmt, Eindrücke verm ittelt 
werden, die in Erinnerung bleiben. Der Anblick von W ild ist immer unver
geßlich und man kann den Bürokollegen davon erzählen.

Um aber die W aldbesucher zu dieser besten Vorbeugung gegen unsere 
Zivilisationskrankheiten zu bekehren, bedarf es einer besonderen intensiven 
und gezielten Aufklärungstätigkeit. Gerade die Forstleute müßten aus sich 
herausgehen und den Kontakt zur Öffentlichkeit, besonders in den Städten, 
finden. Denn gerade für den Asphaltmenschen ist der W ald ein Erholungs
raum und gerade ihm müßte das richtige Verhalten im W alde nahegebracht 
werden. Aus „Schutz dem W alde"
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Die Verbauung von bergseitigen Gräben 
und von Durchlässen im Forstwegebau

Die bergseitigen Gräben der Forstwege sind hinsichtlich ihrer Erhaltung 
■an bestimmten Stellen ein dauerndes Sorgenkind. Von den Böschungen herab- 
xollendes M aterial, nach einem Gewitter mitgebrachtes Geschiebe, verlegen 
sie immer wieder. Ist das Gefälle etwas steiler, so neigen sie zur Erosion und 
dam it zur Gefährdung des Böschungsfußes. Um hier Abhilfe zu schaffen, 
"bieten sich verschiedene Verbauungsmöglichkeiten an. Hier soll nur von 
solchen Verbauungen gesprochen werden, bei denen das ausschlagfähige 
M aterial m itverwendet wird.

Die eine Methode, den Graben gegen herabrollendes M aterial zu sichern, 
is t die Errichtung eines Flechtwerkes am Böschungsfuß, auf welches eine 
Spreitlage ausgebreitet wird. Diese Arbeit wurde im vorhergehenden Aufsatz 
beschrieben. Dabei kann das Flechtwerk auch niederer gehalten werden, als 
dies zum Aufhalten einer Rutschung notwendig wäre. Eine zweite Möglich
keit besteht darin, daß man den Böschungsfuß mit den — auch im vorher
gehenden Aufsatz beschriebenen — Buschlagen verbaut. Auch W eidensteck
linge, in einem Abstand von 10 bis 20 cm gesteckt, halten dort, wo weniger 
herabrollendes M aterial zu erw arten ist, den Graben rein und sichern den 
Böschungsfuß. Alle diese Maßnahmen können jedoch nicht verhindern, daß 
der Graben gegebenenfalls erodiert bzw. durch Geschiebe aufgefüllt wird 
oder dieses Geschiebe den Einfallschacht des Durchlasses verstopft. H ier 
hilft bis zu einem gewissen Grad eine Verbauung mit W aldstangen und aus
schlagfähigem M aterial (Bild 1).

W aldstangen, womöglich von gleicher Länge, werden an den Grabenwänden, 
je nach Höhe des Grabens 3 oder 4 übereinander, beidseitig ausgelegt. Um 
sie stehend zu erhalten, werden sie verspreizt. Zuerst die talw ärts zeigenden 
dickeren Enden. Zwei Pflöcke werden an die W aldstangen anliegend in den 
Boden geschlagen, diese werden nun an ihrer Basis und an ihrem oberen Ende 
durch zwei Pflöcke verspreizt. Beide Spreizen müssen mit starken Nägeln 
von 12 bis 15 cm Länge angenagelt werden. Das gleiche Verfahren wird in 
der Mitte der W aldstangen angewendet. Dehnt sich diese Verbauung über 
einige W aldstangenlängen aus, so müssen, bevor das bergseitige Ende ebenso 
festgehalten wird, die grabenaufwärtsfolgenden W aldstangen verlegt w er
den. Sie werden so verlegt, daß das grabenabwärts zeigende dickere Ende 
die dünneren Enden der unterhalb verbauten W aldstangen überlappt. Erst 
dann können Pflöcke und Spreizen angebracht werden und halten Anfang 
und Ende der Stangen gemeinsam. Es entsteht dadurch eine etwas engere 
Stelle im Graben, das herabschießende W asser hat jedoch keinen W iderstand 
und keine Angriffsfläche, um auszukolken. Durch diese A rt der Verbauung 
erreicht man Sohlschwellen — auf dem Bild sind sie schon verschüttet —, die 
das Geschiebe aufhalten und den Graben dadurch länger als üblich für den 
T ransport des W assers freihalten. Vor allem aber werden die Einlaßschächte 
und die Durchlässe nicht so rasch verstopft. Um diese Grabensicherung auch 
für die Zukunft zu erhalten, werden auf der der Böschung anliegenden Seite 
W eidenstecklinge gesteckt. Sowohl oberhalb der Stangen in die Böschung 
als auch zwischen die Stangen. Sobald das Holz vermorscht, sichern diese

Photo-Sonunerseminar 1966 in Silberberg
In der Zeit vom 9. bis 24. Juli 1966 veranstaltet die VHS Graz an der Obst- und Weinbau

schule Silberberg zwei Seminare, in welchen die Grundzüge richtigen Photographierens erarbeitet 
werden (Leitung: Ing. A. R a m s c h a g ) .

Anfragen: Volkshochschule Graz, 8020 Graz, Hans-Resel-Gasse 8.
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W eiden den Böschungsfuß und verhindern dessen Auskolken durch das W as
ser. Auch jede 3. oder 4. Sohlschwelle kann mit W eidenstecklingen besteckt 
und ergänzt werden. Diese W eiden bedürfen eines jährlichen Rückschnittes, 
und das sich dahinter ansammelnde Geschiebe muß immer w ieder entfernt 
werden, um dem W asser den ungestörten Abfluß zu gestatten. Solche Graben
sicherungen sind relativ billig, rasch zu errichten und erfüllen ihren Zweck.

Durchlässe im Forstwegebau geben immer Angriffspunkte für reine Erosion 
durch W asser, sofern deren Ausläufe nicht gesichert sind. Auch zu ihrer 
Sicherung ist das ausschlagfähige M aterial —■ kombiniert mit Steinen — ein 
guter Helfer. Hier sind verschiedene Bauformen möglich. Sie haben alle den 
Zweck, das herabschießende W asser ohne Gefährdung der Böschung abzu
leiten.

Ist ein festes Bauwerk (Schacht oder Stein- bzw. Betonmauer) am Fuß der 
Schüttung vorhanden, so kann durch eine Pflasterung bis zum Bauwerk ein 
Gerinne für das W asser geschaffen werden. Diese Pflasterung aus vorhan
denem Steinm aterial kann mit Beton vergossen werden. Links und rechts die
ser Gerinne wird mit Flechtwerk aus ausschlagfähigem M aterial verbaut, 
damit das W asser die Schüttung nicht angreifen und die Flechtwerke, welche 
die Schüttung halten, nicht von der Seite her aufrollen kann (Bild 2). Eine 
zusätzliche Bepflanzung mit W eidenstecklingen, Grauerlen, Ebereschen oder 
Aspen ist immer vorteilhaft.

Trifft das aus dem Durchlaß kommende W asser nahe dem Fuß der Schüt
tung oder in der Mitte der Schüttung auf, ohne daß mit technischen Maß
nahmen der Fuß gesichert wurde, so ist eine andere Methode zu empfehlen 
(Bild 3).

Einen M eter w eiter gegen den Böschungsfuß als der Auftreffpunkt der zu 
erw artenden größten W asserm enge wird ein Flechtwerkbau errichtet, welcher 
im Halbkreis gebaut wird. Der M ittelpunkt dieses Halbkreises liegt in Zwei
drittel der Entfernung zum Durchlaß. Es ist nicht unbedingt notwendig, den 
vollen Halbkreis auszubauen, doch ist es empfehlenswert, so weit zu bauen, 
bis die Sicherheit besteht, daß das W asser kein M aterial in der Fallinie trans
portieren kann. Das Flechtwerk wird ca. 40 cm hoch aufzurichten sein. Es wird 
mit feinem M aterial hinterfüllt. In die verbleibende Mulde werden Steine 
geschüttet, bis sie bis zur Höhe des Flechtwerkes eben angeschüttet ist. Auf 
diese horizontale Fläche werden nun lange sperrige W eidenäste in einer Schicht 
bis zu 20 cm gelegt, so daß die Spitzen der Äste über das Flechtwerk hinaus
sehen. Die Enden der W eidenäste werden mit einem niederen Flechtwerk 
festgehalten. Auch dieses Flechtwerk wird mit feinem M aterial hinterfüllt und
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die restliche Vertiefung mit Steinen ausgefüllt. Bis zum Durchlaßrohr selbst 
werden Steine verlegt. Auch das Buschwerk soll mit Steinen niedergedrückt 
werden. Das herabschießende W asser, welches noch immer Feinmaterial mit
bringt, lagert dieses im Buschwerk ab und sorgt für eine optimale Einschläm
mung der W eidenäste, die, wenn sie ausgetrieben haben, einen noch w irk
sameren Erosionsschutz bilden.

Dort, wo mit keinem großen W asserm engen zu rechnen ist, genügen auch 
einfachere Bauwerke. Gestaffelte Buschlagen allein können hier schon einen 
wirksamen Schutz der Böschung bilden.

Von der Talseite her beginnend werden Buschlagen dachziegelartig ver
legt, wobei jeweils die dicken Enden der W eidenäste bzw. die darüberliegenden 
dünnen W eidenäste mit W aldstangen oder Flechtwerken, welche nur aus 2 
oder 3 gekreuzten W eiden bestehen, niedergehalten werden. Hier ist es nur 
wichtig, daß die W eidenlagen recht dicht und bis zu 30 cm hoch sind, damit 
eine sichere V erteilung des W assers erfolgt. Die Enden der obersten Busch
lage sollen unter die Austrittsöffnung des Durchlasses reichen. Hier ist es 
auch erlaubt und zweckmäßig, vom Durchlaß weg, schräg nach unten aus
einander gehend links und rechts ein kurzes Flechtwerk von 2 bis 3 m 
Länge zu lassen, damit im obersten Teil das W asser nicht nach der Seite 
ausbrechen kann. Auch hinter diesen Flechtzäunen ist eine Bepflanzung mit 
Grauerle, Eberesche, Aspe o. a. Pionierhölzern vorteilhaft und nett anzusehen.

Voraussetzung, um die Austrittsöffnung eines Durchlasses zu verbauen, ist 
selbstverständlich, daß der Durchlaß richtig verlegt wird. Er sollte unbedingt, 
auch wenn er dadurch länger wird, in der Fallinie verlegt werden. Das W as
ser hat hier die geringste Möglichkeit auszubrechen und rinnt den kürzesten 
W eg talwärts.

Grundsätzlich sei zu den Fragen der Verbauung mit ausschlagfähigem 
M aterial noch am Ende folgendes gesagt:

Flechtzäune sollten grundsätzlich nur in der Schichtenlinie oder in der 
Fallinie gebaut werden. Bei dieser Anordnung hat das W asser, welches ja 
der Hauptfeind dieser Verbauung ist, die geringste Möglichkeit, anzugreifen. 
Rhomboide oder quadratische Bauweisen können ja  ganz nett aussehen. Sie 
sind aber dem Angriff des W assers zu sehr ausgesetzt. Auskolkungen der 
Pflöcke und damit eine beginnende Zerstörung des Flechtwerkes sind unaus
bleiblich. Das gleiche gilt für W aldstangen, wenn sie in der Böschung verlegt 
werden. Und nochmals sei der Satz wiederholt: „Flechtwerk ist nicht gleich 
Flechtwerk!" Gerade diese Bauweise erfordert Sorgfalt und Gewissenhaftig
keit, damit sie ihrem Zwecke voll dient. Dr. Ernst P a p e s c h

Bild 3
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Tiefbaggerung bei Sand- und Schottergruben
In letzter Zeit mußte die Feststellung gem adit werden, daß verschiedene 

Schottergrubenbesitzer die Absicht haben, eine Tiefbaggerung unter den Grund
wasserspiegel durchzuführen. Als Grund hiefür wird die Schaffung von Fisch
teichen oder Badeseen, die dem Frem denverkehr dienen sollen, angegeben. 
Dies ist im allgemeinen jedoch nur ein Vorwand. In W irklichkeit sind aus
schließlich kommerzielle Erwägungen maßgebend. Durch diese Schpttergewin- 
nung will man sich nämlich entweder den Ankauf neuer abbauwürdiger Flä
chen oder die bescheidmäßig vorgeschriebenen Sanierungen, wie Humusie- 
rung, Aufforstung u. dgl., auf den abgebauten Flächen ersparen. Dies erscheint 
sehr bedenklich und birgt, wenn nicht bestimmte Voraussetzungen gegeben 
sind, große Gefahren in sich. Eine der H auptvoraussetzungen für den Abbau 
bis unter das Grundwasser ist das V orhandensein eines entsprechend großen 
zusammenhängenden Areals, so daß der nach der Schotterentnahme entstan
dene Grundwassersee eine M indestgröße von 5 ha erreicht. Der Abbau hat 
hiebei mindestens 2 m unter den tiefsten Grundwasserspiegel zu erfolgen. 
Dieses Mindestausmaß muß gefordert werden, weil bei kleinen W asserflächen 
mangels Wellenschlages keine Anreicherung mit Sauerstoff erzielt wird. Das 
Grundwasser ist aber bekanntlich sauerstoffarm, weshalb nur eine beschränkte 
Möglichkeit für ein tierisches W asserleben gegeben ist. Eine M indesttiefe 
von 2 m muß einerseits vorhanden sein, um eine zu starke Erwärmung des 
W assers zu vermeiden, wodurch unerwünschte Algenbildungen eintreten w ür
den, anderseits um eine spätere Verschilfung, Versumpfung und Verlandung 
möglichst zu verhindern. Ein derartiger Abbau setzt aber auch gleichzeitig 
voraus, daß die Arbeiten mit einem geeigneten, schweren Baggergerät durch
geführt werden, um die geforderte Tiefe des Grundwassersees schaffen zu 
können. Da eine Fischzucht in einem Grundwasserteich oder -see mangels 
einer Entleerungsmöglichkeit des W assers nicht erfolgen kann, kommt nur 
eine fremdenverkehrsmäßige Verw ertung der W asserfläche in Frage. Daraus 
ergibt sich, daß außer den Voraussetzungen, die seitens der Behörden gefordert 
werden, auch ein Frem denverkehrsinteresse an der Schaffung solcher W as
serflächen gegeben sein muß. Es ist hiebei jedoch auch erforderlich, daß der 
Eigentümer der zukünftigen W asserfläche dafür Vorsorge getroffen hat, daß 
im Endzustand ein entsprechend breiter Landstreifen um die W asserfläche 
vorhanden ist, um Entwicklungsmöglichkeiten für den entstehenden Fremden
verkehr zu haben. Es muß genügend Raum für die Anlage von Badeplätzen, 
Liegewiesen, Sanitäranlagen oder etwa eines Restaurants gegeben sein.

W ie aus den kurz gestreiften wichtigsten Voraussetzungen ersichtlich ist, 
setzt ein solches Vorhaben eine beträchtliche finanzielle Fundierung des Kon
senswerbers voraus. Ist diese nicht gegeben, besteht eine em inent große Ge
fahr, daß das Vorhaben nur zu einem kleinen Teil zur Ausführung gelangt. 
Hiedurch entstünden lediglich kleine W asserflächen, Tümpel, Verschlammung 
und Verschilfung, die man hintanhalten wollte und die eine große Gefahr 
für das Grundwasser bedeuten. Hiezu kommt noch, daß in vielen Fällen 
unbefugt in solche Tümpel Müll und Abfall geworfen wird, wodurch es zur 
Vergiftung oder Verseuchung des Grundwassers kommt. Dies kann sich auf 
weite Strecken und durch Jahre bei Hausbrunnen und in W asserschutzgebie
ten von Gemeinden gefährlich auswirken.

Vom Standpunkt des Naturschutzes erscheint es daher im allgemeinen 
zweckmäßiger, eine Humusierung der ausgebeuteten Schottergruben vorzuneh
men und die Flächen w ieder der im K ataster ausgewiesenen Nutzung zuzu
führen. Es w äre sinnlos, den Lebensraum der Pflanzen- und Tierwelt, der 
ohnedies eine immer größere Einschränkung erfährt, w eiter zu verringern, 
ohne dafür ein dem öffentlichen Interesse dienendes Äquivalent zu schaffen.

Dr. A. P.
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Zugewandert
W eder Frem denverkehrsvereine noch Behörden brauchen diese Zeilen zur 

Kenntnis nehmen, obgleich es sich um Einwanderer handelt, die ohne Doku
mente und oft ohne W issen hereingebracht wurden und sich hier seßhaft ge
macht haben. Es soll nur von Pflanzen die Rede sein, und da auch nur von 
einigen wenigen, denn die Gesamtzahl der aus dem Ausland stammenden 
Gewächse geht in die Hunderte. Die meisten von ihnen wurden mit voller 
Absicht, aus wirtschaftlichen Gründen eingeführt, und viele von ihnen haben 
geradezu umwälzend auf unser Leben eingewirkt. Es sei beispielsweise nur 
an die Kartoffel oder an die Tabakpflanze erinnert.

Daneben gibt es aber auch noch eine Anzahl von Pflanzen, die sozusagen 
von selbst dahergekommen sind und sich bei uns stark ausgebreitet haben, 
oft jedoch gar nicht erwünscht, ja  sogar von Schaden sind. So etwa die aus 
Amerika eingeschleppte W asserpest (Elodea canadensis), die sich in den Flüs
sen und Kanälen Norddeutschlands so m assenhaft verm ehrt hatte, daß die 
Schiffahrt behindert wurde.

W ir unterscheiden zwei A rten von Fremdlingen, die sich in das natürliche 
Gefüge unserer einheimischen Pflanzenwelt eingeschlichen haben. Entweder 
wurden die Fremdpflanzen bzw. deren Samen zusammen mit anderen Kul
turpflanzen und Samen, vielleicht im Verpackungsmaterial oder durch sonstige 
Zufälle unbeabsichtigt ins Land gebracht, fanden günstige Lebensbedingungen 
und verbreiteten sich weiter. Das sind die eigentlichen „Eingewanderten". Da
neben gibt es aber auch noch solche, die, wohl aus dem Ausland stammend, 
bei uns künstlich, angebaut wurden und deren Samen dann durch Vögel oder 
W ind oder im Zuge von Kulturarbeiten von der Anbaufläche vertragen wurden 
und irgendwo in der Umgebung Fuß faßten. Oft erfolgt die Vermehrung auch 
nur durch Stockausschlag oder W urzelbrut. In diesem Fall spricht man von 
„verwilderten" Pflanzen.

Im Hinblick auf die große Anzahl eingeführter Pflanzen aus aller W elt 
(man denke nur an die vielen Exoten in Parkanlagen, an die Kakteen, an die 
ausländischen Blumen in G ärtnereien u. a.) geschieht es verhältnism äßig 
selten, daß sich fremde A rten selbständig im Freiland fortpflanzen. Unsere 
klimatischen V erhältnisse sind doch zu abweichend von jenen im M utter
lande, als daß sich die Pflanzen bei uns im Freien ohne besondere Pflege 
entwickeln und fortpflanzen könnten. Doch gibt es auch solche, die sich den 
gegebenen Bedingungen vollkommen anpassen, ja  sogar in großen Massen 
auftreten, und das kann uns schon nicht mehr ganz gleichgültig sein, denn 
sie verdrängen die einheimischen Gewächse und verändern das Bild unserer 
heimischen Pflanzendecke nicht immer zu ihrem Vorteil.

Von einigen dieser „eingewanderten" und „verwilderten" Pflanzenarten 
soll nun die Rede sein.

Da ist z. B. ein an sich unscheinbarer, durch das massenhafte Auftreten 
jedoch auffälliger und lästiger Korbblütler, das kleine Gängelkraut (Galin- 
soga parviflora), das aus Mexiko stammt und bei uns allenthalben auf Äckern, 
an Feldrainen und W egrändern vorkommt, in oft unglaublicher Menge alles 
überdeckt und gewaltige Mengen von Samen entwickelt, die durch W ind 
vertragen werden und alle freien Bodenstellen besiedeln.

Ähnlich dem genannten ist das aus Nordamerika stammende einjährige 
Berufkraut (Erigeron annuus) und sein nächster Verwandter, das Kanadische 
Berufkraut (Erigeron canadensis). In großen Massen stellen sich beide auf 
Äckern, auf unbebauten Flächen, auf Kahlschlägen u. dgl. ein und vertreiben 
die einheimischen Gewächse.

Die gemeine Nachtkerze (Oenothera biennis) und die kleinblütige Nacht
kerze (Oenothera muricata), aus Nordamerika eingeschleppte zweijährige
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Kräuter, sind ebenfalls oft in großen Mengen auf ödflächen, Schuttablagerungs
plätzen, an Dämmen und W egrainen zu finden. Es sind stattliche Pflanzen 
mit zahlreichen, leuchtendgelben Blüten, ähnlich unserer Königskerze. Sie 
sind uns willkommen, weil sie mit ihrem dichten Blätterwerk die häßlichen 
Müllhaufen verdecken und in kurzer Zeit eine Humusdecke darüberbreiten. 
Schon aus diesen Gründen sollte man diese Pflanzen fördern und zur Be
grünung von ödflächen heranziehen.

Die Goldrute — auch hier gibt es zwei Arten, die späte (SoHdago sero- 
tina) aus Nordam erika und die kanadische (Solidago canadensis) — ist unse
rer einheimischen Goldrute ziemlich ähnlich, scheint aber w iderstandskräfti
ger zu sein und nimmt in Auen und an W aldrändern, auf guten frischen 
Böden oft große Flächen ein. Sie wird auch in Gärten als Zierpflanze kulti
v iert und ist jedenfalls von dort in die Umgebung ausgewandert. Sie be
reichert zwar das Landschaftsbild mit ihren dichtblühenden, goldgelben Ruten, 
sie verdrängt aber auch manche von den alteingesessenen Stauden, und es 
ist die Frage, ob zum Vorteil oder zum Nachteil der heimischen Vege
tation.

Eine besonders auffällige Pflanze ist die ebenfalls aus Nordamerika stam
mende, bei uns kultivierte und jetzt vielfach verw ilderte Schminkbeere (Phy- 
tolacca americana), auch Alkermes genannt. Sie ist sehr schnellwüchsig, er
reicht im Laufe eines Jahres eine Höhe bis zu zwei M etern und macht sich 
durch die auffallend roten Stengel und die hellroten Blüten, im Herbst durch 
die schwarzen, stark färbenden, überhängenden Beerentrauben bemerkbar. 
Sie besiedelt gerne unbebaute Orte, Kahlschlagflächen u. dgl. in tieferen Lagen 
auf guten Böden, w irkt aber in der freien N atur irgendwie fremdartig und 
aufdringlich. Ihr wirtschaftlicher W ert als Färbemittel ist gering.

Ein sehr üppig wucherndes Kraut ist das aus der Mongolei (Sibirien) ein
gewanderte kleine Springkraut (Impatiens parviflora). Ähnlich dem einhei
mischen Springkraut, nur mit wesentlich kleineren Blüten, verbreitet es sich 
auf nährstoffreicheh guten W aldböden mit großer Intensität und verändert 
die Zusammensetzung der ursprünglichen Pflanzengesellschaften. Gegendweise 
erhalten die W älder und Auen durch das eindringende Unkraut ein völlig 
verändertes Aussehen.

Ein Fremdling an den Ufern unserer Gewässer ist der Kalmus (Acorus 
calamus), der schon vor sehr langer Zeit aus Südasien zu uns gebracht und 
als H eilkraut angebaut wurde. Die W urzeln fanden und finden noch heute 
Verwendung bei Magen- und Darmerkrankungen. Der Kalmus wächst nur 
an stehenden und fließenden Gewässern und in Sümpfen, die nicht austrock
nen, also überall dort, wo der Rohrkolben und das Schilfrohr gedeihen. Er 
fügt sich vollkommen in das Vegetationsbild der Ufer ein.

In lichten W äldern und an W aldrändern hat sich eine Brombeere ange
siedelt, die in Japan, China und Korea beheim atet ist. Es ist die Japanische 
W einbeere (Rubus phoenicolasius), die man auch in Gärten und Parkanlagen 
antrifft, von wo sie zweifellos den W eg in die freie N atur gefunden hat. Sie 
ist leicht daran zu erkennen, daß ihre Früchte nicht schwarz werden, sondern 
rot bleiben und ungenießbar sind. Die Forstleute werden über ihr Auftreten 
keine Freude haben, da sie, ähnlich den heimischen Brombeeren, mit ihren 
weitausgreifenden Ranken die jungen Kulturen arg verdämmen.

Schließlich sei noch einiger Holzgewächse gedacht, die, obwohl aus dem 
Ausland kommend, sich bei uns schon sehr eingebürgert haben und sich auch 
von selbst verbreiten, daß wir sie bereits als die unsrigen ansprechen. So z. B. 
die Roßkastanie (Aesculus hippocastanum), einer unserer häufigsten Allee
bäume, der eigentlich in den feuchten Schluchten Nordgriechenlands und Bul
gariens zu Hause ist. Bei uns hält er auch in trockenen, sonnigen Lagen aus
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und steigt im Gebirge bis ca. 1000 m hoch hinauf. Seine Früchte haben für 
die W ildfütterung Bedeutung.

Erwähnt sei ferner die Robinie (Robinia pseudoacacia), fälschlich oft A ka
zie genannt, die aus dem östlichen Nordamerika kommt und durch ihre Genüg
samkeit und die starke Ausschlagsfähigkeit bekannt ist. Diese Eigenschaft 
macht sie für die Bodenbefestigung, für die Bindung von Flugsand u. dgl. sehr 
geeignet. Auch die Imker singen ihr ein Loblied.

In klimatisch günstigeren, wärmeren Gebieten findet sich nicht selten der 
aus China und Korea stammende Götterbaum (Ailanthus glandulosa) mit den 
palmwedelartigen, unangenehm riechenden Blättern. Auch er hat ein kräftiges 
Ausschlagvermögen und stellt keine großen Ansprüche an den Boden. In Gär
ten und Anlagen w irkt er sehr dekorativ, ist aber sonst bedeutungslos

Zwei forstwirtschaftlich wichtige Coniferen, die sich bereits ein Heimatrecht 
bei uns erworben haben, sind die Douglastanne oder -fichte (Pseudotsuga 
taxifolia) aus dem westlichen, und die W eymouths-Kiefer (Pinus strobus) aus 
dem östlichen Nordamerika, die beide häufig und auch auf größeren Flächen 
angebaut wurden und sich von dort aus w eiter verbreiten. Beide sind geeig
net, den Aufbau unserer W älder und deren Ertrag wesentlich zu beein
flussen.

In diesem Zusammenhang ist auch noch die in letzter Zeit besonders viel 
genannte und ebenso häufig angepflanzte sogenannte „Kanadische Pappel" — 
eigentlidi eine Kreuzung zwischen unserer Schwarzpappel und deren V ariatio
nen mit verschiedenen, in Nordamerika beheim ateten Pappelarten — zu er
wähnen. Von ihr verspricht man sich große Vorteile wegen ihrer außer
ordentlichen Zuwachsleistungen, sie bleibt aber außerhalb der Kulturflädien 
ein Fremdkörper, der sich mit unseren Bäumen und Sträuchern schlecht vei 
trägt

Diese wenigen Streiflichter sollen darauf hinweisen, daß sich eine Um
wandlung in der Pflanzenwelt vollzieht, die hauptsächlich auf die Tätigkeit 
des Menschen zurückzuführen ist, bisweilen aber auch der Hand des M en
schen entgleitet und eigene W ege geht. Es kann hier nicht untersucht w er
den, wie weit uns diese Änderungen zum Vorteil oder zum Nachteil gereichen, 
doch sollten wir nicht vergessen, daß die N atur auf jeden Eingriff unweigerlich 
und in einer Art reagiert, die der Mensch oft nicht vorauszusehen vermag. 
Es muß daher die Auswirkung der vom Menschen getroffenen Maßnahmen 
sorgfältig beobachtet und registriert werden, damit unerwünschten Folgen 
rechtzeitig und wirksam begegnet werden kann. Diese Momente werden so
wohl von den Naturschützern aus Gründen der Erhaltung der bodenständigen 
Pflanzenarten als auch von den Jägern mit Rücksicht auf die W ildhege, von 
den Land- und Forstwirten aus wirtschaftlichen Gründen (Hintanhalten der 
Verunkrautung) und letzten Endes vom Gesetzgeber beachtet und voraus
blickend in Rechnung gestellt werden müssen. W. M.

Zwei Ferienhäuser auf der Alm
Aus der Arbeit des technischen Amtssachverständigen

Im weststeirischen Bergland ist mit Zustimmung der Naturschutzbehörde 
ein Almgebiet für die Errichtung von rund 25 Ferien- oder W ochenendhäusern 
erschlossen worden. Man w ar der einhelligen Meinung, daß es doch gelin' 
gen müsse, eine Bebauung zu erreichen, die sich in die Gegebenheiten der 
Berglandschaft einfügen läßt. Von privater und von behördlicher Seite wurde 
alles getan, um eine Störung des Landschaftsbildes zu verhindern. Hiezu w ur
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den Normen für die verbauten Flächen, Bauhöhen, Dachneigungen, Dachdek- 
kungsarten und Außenwandgestaltungen festgelegt, nach denen die Planungen 
sich richten müssen. Es w ar dabei keinesfalls die Absicht, eine Uniformie
rung der entstehenden Bauwerke anzustreben; den Wünschen der Bauwilli- 
gen sollte im Gegenteil noch genügend freier Raum gelassen werden. ,

Nun sind die ersten Entwürfe zur Begutachtung vorgelegt worden, wovon 
zwei einer Betrachtung unterzogen werden sollen. Die Qualitätsunterschiede 
der beiden Hausformen sind enorm. Interessant ist dabei die Feststellung, daß 
beide Entwürfe von Bauschaffenden stammen, die diese H äuser für sich selbst 
errichten wollen.

Das Modellbild zeigt das Haus des Grazer Architekten Sepp Maurer. Ihm 
ist es vortrefflich gelungen, bei aller echten M odernität in Grundriß und 
Schnitt, zu einer Bauform zu gelangen, die eine gute Fortsetzung der über
lieferten Hausform aus der weststeirischen Hauslandschaft aufweist. Einfache, 
klar geformte Baudetails, ohne jede falsche Romantik oder Heim atstilspie
lerei, wirtschaftlichste Ausnützung jedes Kubikmeters um bauten Raumes und 
alles in das Hanggelände so eingefügt, daß nur die geringsten Erdbewegungen 
erforderlich sind. Dieses Haus wird die erwünschte Einfügung in die Alm
landschaft zweifellos erreichen können.

Das in zwei Ansichten dargestellte zweite Haus hat die haargenau gleiche 
Funktion zu erfüllen und sind die örtlichen Geländeverhältnisse die gleichen 
wie beim oben beschriebenen Haus M aurer. W ie schlecht jedoch ist es dem 
Planer gelungen, den V orstellungen eines Ferienhauses auf der Alm und den 
grundsätzlichen Forderungen der für die Bebauung verantwortlichen Behörden 
gerecht zu werden. Im übrigen ist mit dem Bau bereits begonnen worden, 
wodurch es auch möglich ist, die Handwerksarbeit zu beurteilen. Es ist so 
gut wie gar nichts richtig an dem Entwurf. Das unangenehm wirkende mas
sige, noch dazu handwerklich schlecht geformte Bruchsteinmauerwerk trägt 
ein armseliges Barackengebilde. Die Dacheindeckung ist in Blech oder Well- 
platten gedacht. Nichts ist an diesem Entwurf zu finden, das nur einigerma
ßen geeignet erschiene, die geforderte Einfügung in die Landschaft zu errei
chen. Von der Vorstellung eines modernen Ferienhauses auf einer weststei-

Das vortreffliche Ferienhaus 
des Grazer Architekten 
Sepp Maurer
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Ein weit weniger geglückter E ntw urf  . . .

rischen Alm verrät der Entwurf so gut wie nichts. W ie wird diese W ohn- 
baracke in etwa 10 Jahren aussehen!

Ist es nun nicht gerechtfertigt, daß man sich gegen solche Bauformen zur 
W ahrung der Landschaft wendet? Hinter solchen Entwürfen steht das Unver
mögen, ein Bauwerk zu entwerfen, das sich in eine unter Schutz stehende Land
schaft so einfügt, daß daraus Störungen im Landschaftsbild vermieden w er
den. Es fehlt eben auch schon vielen Bauschaffenden eine echte Baugesin
nung.

Es ist nun ein Versuch unternommen worden, durch einige Änderungen in 
den Höhen und durch Verwendung eines zweckmäßigeren Daches eine V er
besserung der Erscheinungsform zu erreichen, wobei es, da das Sockelgeschoß 
fertiggestellt ist, zu keiner Änderung des Grundrißes kommen konnte.

W er ein Stück einer Landschaft durch den Bau eines Hauses im freien 
Gelände in Anspruch nimmt, muß alles daransetzen, daß jede nachhaltig 
wirkende Störung verm ieden wird. Die Landschaft gehört allen — daher hat 
jeder einen Anspruch darauf, daß das Bild der Landschaft unverletzt erhalten 
bleibt. Mit dem Bau von W ochenendhäusern wird immer eine Zweit- oder 
Drittwohnung bezweckt. Fragen der W ohnversorgung bleiben also aus dem 
Spiel. Daher erscheint jede Strenge bei der Beurteilung von Entwürfen für 
Erholungsbauten in den Landschaften von vornherein gerechtfertigt. Eine durch 
schlechte Bebauung entw ertete Landschaft ist verlorengegangenes Kapital der 
Heimat. W. R e i s i n g e r

und der Versuch seiner Korrektur
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„V or e in em  Jah r e tw a  ersch ien  im  N a tu rsc h u tzb r ie f ein  A r tik e l ,  in  d e m  ü b e r  d ie  
B esa m u n g  d e r  G ü te rw eg e , d ie  W u n d en , d ie  d e r  N a tu r  g e rissen  w erd e n , u n d  d a ß  m an  
d ie se  so sch n e ll a ls  m öglich  h e ile n  m öge , g e sch r ieb en  w u rd e . Ich h a b e  n u n  ein en  
G ü te rw e g  in  P r e d l i tz  g e b a u t u n d  a u f G ru n d  d e s  A r tik e ls  G rassam en  g e k a u ft, ca.
8 0  K ilo ,  u n d  eb en  a u f G ru n d  d e s  A r t ik e ls  I m p fs to ff . D as S a m en g esch ä ft w o llte  nun
vo m  I m p fs to ff  n ich ts  w issen , r ie f  in  G raz u n d  d a n n  in  W ien , H S  f. B o d en k u ltu r , a n ;  
A u sku n ft'. I m p fs to ff  w ä re  n ich t ( ! )  n ö tig .

Ich b e s ta n d  a u f d e n  I m p fs to ff  u n d  m e in e  F rau , u n sere  H ilfe  u n d  ich sä ten  im
S e p te m b e r  e n tla n g  vo n  v ie r  K ilo m e te rn  S a m en  p lu s  I m p fs to f f ! A ls  E rfo lg  k a m en  nach  
14  T a g e n  T a u sen d e  vo n  P flä n zch en  u n d  w u rd en  ca. 10  b is  15  cm  hoch. H e u er  im  
F rü h ja h r  w erd en  w ir  d ie  res tlich e n  K ilo m e te r  ■—  2 k m  —  zu  E n d e  säen .

N u n  s in d  a b e r  e in ig e  seh r  s te i le  u n d  ca. 4  b is  5  M e te r  h oh e  B ösch u n gen  vor
h an d en . M an  h a t m ir  g e ra te n , E r le n zw e ig e  abzu sch n eid en  u n d  ein fach  in  d ie  B ösch u n 
g e n  h in e in zu stec k e n . W ü rd en  S ie  m ir  d ie s  auch a n ra ten ?

E rla u b e  m ir  g le ich  noch e in e  A n fra g e :

Ich h a b e  e in e  k le in e  E ig e n ja g d , d ie  sa m t E in sch lu ß  ca. 2 0 0  h a  u m fa ß t. H a b e  
n u n  T o p in a m b u r  g e p fla n z t, oh n e  E rfo lg . O b en  in  1 3 0 0  b is  1 4 0 0  M e te r  H öh e  g in g  er 
n ich t an , u n ten  am  F e ld  w u ch s er an , a b e r  im  K e l le r  v e r sch im m e lte  er  v ö llig , o b w o h l  
so n s t E rd ä p fe l u n d  R ü b e n  n ich t sch im m eln . W as so ll ich in  d e r  H öh e von  1 0 0 0  b is  
1 5 0 0  M e te r  S eeh ö h e  an  W ild p fla n ze n  säen  o d e r  s e tz e n ?

H e g e n d o rf  e m p fie h lt:  T o p in a m b u r , S ach alin , K n ö te r ich , C o m frey , p e re n n ie re n d e  L u 
p in e , B ese n p fr ie m e , d ie  a n g eb lich  d a s  W ild  n ich t a n n im m t, W ild a p fe l, E beresch e .

W as w ü rd en  S ie  m ir  e m p fe h le n ? “ D r. S c h n ü r e r

lü V l OMtMOÄtßU.

Zur ersten Frage sei auf die Folge 27 (Mai/Juni 1965) des Naturschutzbrie
fes hingewiesen, in welcher mein erster Beitrag über die Begrünung von 
Böschungen an Forstaufschließungswegen und die Verewendung von Samen 
abgedruckt ist. Dort findet man auch Anleitungen, wie steilere Böschungen 
befestigt w erden können. Vom Stecken von Erlenzweigen würde ich abraten, 
da ihr Anwachsen nicht immer sicher ist. W enn schon Stecklinge verw endet 
werden sollen, dann die von der Purpurweide oder von alpinen W eiden. Ich 
halte jedoch von W eidenstecklingen allein nicht viel. Sie brauchen doch zu 
lange, bis sie ihre Aufgaben erfüllen können. Da sind Geflechte von W eiden 
schon bedeutend wirksamer.

Zur zweiten Frage bezüglich der W ildäsung wäre zu bemerken, daß am 
besten wohl eine süße Dauerlupine, eine Kleemischung und Wildäpfel, 
Eberesche, aber auch der rote Holler auszupflanzen wären. W enn möglich, 
eine Zeitlang, bis diese Pflanzen gut entwickelt sind, hinter einem Zaun. Bei 
höherem W ildstand ist sonst keine vernünftige W ildäsung aufzubringen. 
Allerdings ist für Lupine und Klee eine vorhergehende Düngung mit ca. 300 kg 
Kalisalz und 700 kg Thomasmehl pro ha erforderlich. Eine Impfung dieser 
beiden Pflanzen mit Knöllchenbakterien wird auf jeden Fall von Vorteil sein.

Dr. P a p e s c h
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Ein Naturdenkmal besonderer Art
Vor ungefähr 37 bis 40 Millionen Jahren, einer Zeit also, wo es noch 

lange keinen Menschen gab, w aren im südoststeirischen Raum und dem an
grenzenden Teil Burgenlands und Jugoslawiens an die 50 vulkanische A us
bruchsstellen. Die Landschaft beherrschend und weit sichtbar ist der vukanische 
Burgfelsen der Riegersburg. Auffallend und bekannt ist die 10 km lange, 
wenige Kilometer breite Basaltlavadecke des Stradner Kogels südlich von 
Gleichenberg und das V ulkangebiet von Klöch, auf dessen Hang sich heute 
die W eingärten hinziehen. Bis zu 150 m mächtige Lavadecken können festge
stellt werden, die an den Rändern steile Hänge und Felswände bilden. Außer 
diesen Lavamassen gibt es auch mehr oder minder mächtige Schichten von vul
kanischer Asche und Schlacke sowie Trümmer von ausgeworfenem durch
brochenen Gestein, die Lapilli und Bomben; sie können an Bodenaufschlüssen 
angetroffen werden. Bezeichnend und auch dem Laien sogleich auffallend sind 
die Tuffmassen, ein Gestein mit vielen blasigen Hohlräumen, das m itunter 
so leicht ist, daß es auf dem W asser schwimmt.

Der rund 460 m hohe Kindsbergkogel nördlich von Klöch w ar einstens ein 
Vulkan, aus welchem Lava ausfloß und der alle anderen Erscheinungen eines 
tätigen Vulkans zeigte. Aus Schichten von Lava, Asche; Tuff und Schlacke wurde 
der Vulkan aufgebaut und hatte an seiner Spitze den Krater. Bei Ausbrüchen 
des Vulkans entstanden an seinen Gipfelflanken Spalten und Risse, aus welchen 
das M aterial explosionsartig herausgeschleudert wurde oder Lava ausfloß, 
wie dies auch bei den noch tätigen Vulkanen Italiens beobachtet werden 
kann. Eine solche radial zum K rater verlaufende Spalte ist am Kindsberg
kogel in der Gemeinde Pichla am steilen Berghang prächtig aufgeschlossen. 
Gleich oberhalb der Ortschaft und ohne Schwierigkeit erreichbar ist die unge
fähr 45 m lange, etwas gewundene und im Durchschnitt 2,5 m breite Spalte. 
Aus der Spalte brach einstens auch Lava hervor, die am Ende des Ausbruchs 
in der Spalte zu Basalt erstarrte und sie dadurch wieder verschloß. In früheren 
Jahren haben die Leute aus der Spalte den Basalt als Baustein gebrochen 
und damit die Spaltenwände freigelegt, an welchen noch Reste der Spalten
füllung festgestellt werden können. Die Spaltenwände zeigen deutlich die 
Tuff-, Schlacken- und Ascheschichten des Vulkans.

Im vorliegenden Fall haben wir es mit einem überaus interessanten Bei
spiel einer einstigen vulkanischen Tätigkeit zu tun.

Ohne viel Mühe und Kosten kann die Spalte von der im Laufe der Zeit 
hineingestürzten Erde geräum t werden, so daß die Spaltenfüllung sichtbar 
und der Gesteinsunterschied zur Spaltenwand besonders deutlich wird.

Diese Basaltspalte ist nicht nur wissenschaftlich interessant, sie verdient 
auch der Allgemeinheit und insbesondere den Schulen erschlossen zu werden, 
damit den Schülern an O rt und Stelle jene Vorgänge erklärt und veranschau
licht werden können. Ein echtes und schönes Naturdenkmal und ein wunder
barer Lehrbehelf.

Es gibt noch andere schöne Beispiele des seinerzeitigen Vulkanismus in 
diesem Raum, die gleichfalls w ert sind, zum Naturdenkmal erklärt zu werden. 
Darüber wird zu gegebener Zeit berichtet werden. Dr. W i n k l e r

Hände weg von gesetzlich geschützten Pflanzen!
Von M itgliedern der Landesgruppe Steier

mark des österr. Naturschutzbundes und der 
Steirischen Bergwacht wird festgestellt, daß 
vielfach aus Unkenntnis, besonders im Früh
jahr, „Geschützte Pflanzen“ gepflückt werden. 
Da sich der Pflücker hiedurdi strafbar macht, 
werden nachstehende Bestimmungen in Erin
nerung gebracht:

Es ist verboten, „Vollkommen geschützte

wildwachsende Pflanzen" zu pflücken, zu be
schädigen oder von ihrem Standort zu entfer
nen. Ausgenommen ist die ordnungsgemäße 
Nutzung bei Kulturarbeiten.

Es bedarf des Zusammenwirkens aller gut
w illigen Menschen, sollen diese „Geschützten 
Pflanzen“ nicht ausgerottet werden.

Darum — Hände w eg von geschützten Pflan
zen!
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Am  <Uc Haüu& cUutczpcaxis

^ chu^

Vogelbrut in Gefahr!
Bei den Aufräu

mungsarbeiten in 
den Gärten fällt 
vielfach Abfall an, 
der der Einfachheit 
halber durch Ver

brennen wegge- 
räumt wird. Das 
Abbrennen bedeu
tet aber eine große 
Gefahr für die 
schon bei der Brut 

befindlichen Vögel. Daher wird auf nachste
hende gesetzliche Bestimmungen aufmerksam 
gemacht:

In freier Natur ist es zwischen dem 15. März 
und 30. September verboten:
1. Hecken, Gebüsche und lebende Zäune zu

roden, abzuschneiden oder abzubrennen.
2. Die Bodendecke auf W iesen, Feldrainen und

ähnlichen Flächen abzubrennen.
3. Rohr- und Schilfbestände zu beseitigen.

Wenn diese Bestimmungen nicht allgemein
beachtet werden, werden die ohnehin immer 
geringer werdenden Vogelbestände unserer 
Heimat mit der Zeit total ausgerottet sein.

Naturschutz und Schule
Zuerst begrüßen wir alle neu hinzugekom

menen Ansdilußschulen herzlichst. Unser Be
streben wir des sein, die Arbeit für den N a
turschutzgedanken in aller uns möglichen Form 
zu unterstützen.

Schon jetzt stehen den Anschlußschulen leih
weise zur Verfügung: Eine DIA-Serie (72 Farb
bilder) geschützter Pflanzen. Ein Stumm-Farb- 
film „Einheimische Vogelarten - Höhlenbrüter"

Wir bitten die Anschlußschulen, diese Be
helfe bei uns anzufordern (ÖNB-Landesgruppe 
Steiermark, Jakominiplatz 17/11., 8010 Graz).

Naturschutz und Lehrplan
Ein bekannter Methodiker bearbeitet den 

Einbau des Naturschutzgedankens in die Lehr
stoffverteilung. Sie werden von unserer Kanz
lei vervielfältigt und gehen dann den An
schlußschulen kostenlos zu.

Mit dem Erlagschein ist in etwa drei Mo
naten zu rechnen.

Ein „teurer" Fischadler
Es wird uns gemeldet, daß anläßlich der 

letzten Grazer Herbstmesse in dem von der 
Steirischen Bergwacht am M esseeingang auf
gestellten W erbewagen auch ein Fisch- (oder 
Fluß-)adler gezeigt wurde, da er mehrere tau
send Schilling wert sei.

Auf die erstaunten Fragen der Zuseher wur
de erklärt, daß dieser Vogel widerrechtlich 
in einer oststeirischen Flußlandschaft geschos
sen wurde, wobei der Schütze w egen Über
tretung der Schutzbestimmungen nicht nur 
mehrere Tausende Schilling Strafe bezahlen  
mußte, sondern ihm auch noch die Jagdkarte 
entzogen und sein Gewehr auf einige Zeit

beschlagnahmt wurde. Der erlegte Vogel selbst 
wurde ebenfalls beschlagnahmt und dem Lan
desmuseum Joanneum für Lehrzwecke über
geben.

Fürwahr, ein sehr wertvolles Tier, aus des
sen Anblick verschiedene Lehre^ gezogen wer
den können; einerseits, daß man vor jedem  
Schuß genau feststellen muß, was man zu er
legen beabsichtigt und andererseits, daß man 
genau w issen muß, ob das betreffende Tier 
auf Grund der jagdrechtlichen und naturschutz- 
rechtlichen Bestimmungen überhaupt geschossen  
werden darf.

Bezirkseinsatzstelle Graz
Es muß wohl 

nicht sonderlich be
tont werden, daß 
die Bergwachtmän- 
ner sich für ihre 
uneigennützige Tä
tigkeit keinen Lohn 

erwarten. Daß 
dennoch ein Lohn 
nicht ausblieb, zeig
te die Jahresver
sammlung der Be

zirkseinsatzstelle 
Graz. Schon das große Interesse, das die Ver
anstaltung bei den vielen Ehrengästen fand,
mag den zahlreich erschienenen Bergwacht-
männern und ihren Angehörigen die Gewiß
heit gegeben haben, daß ihre Arbeit von der 
Öffentlichkeit auch gewürdigt und anerkannt 
wird.

Bezirkseinsatzleiter Fachoberinspektor Heinz 
M i n a u f konnte denn auch u. a. folgende 
Ehrengäste begrüßen: Bürgermeister Dipl.-Ing. 
S c h e r b a u m  als direkten Vorgesetzten  
der Bezirkseinsatzstelle Graz, den Naturschutz
referenten in der Steierm. Landesregierung, 
ORR. Dr. F o s s e 1, und ORR. Dr. P r o b s t ,  
beide von der Rechtsabteilung 6, und ORR. 
Dr. S c h w a r z  von der Rechtsabteilung 8 der 
Steierm. Landesregierung, vom österr. Natur
schutzbund Reg.-Rat S c h r a m p f ,  Revier
inspektor H ö d 1 vom Tierschutzverein sowie 
eine starke Abordnung der Sektion Graz des 
österr. Alpenvereines unter der Führung des 
stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Z a h l -  
b r u c k n e r ,  zugleich Landesleiter-Stellver
treter des Bergrettungsdienstes und Landes
aufsichtmitglied G u g 1 in Vertretung des er
krankten Obmannes des Touristenvereines 
„Die Naturfreunde".

In seinem umfangreichen Bericht erläuterte 
Bezirkseinsatzleiter Minauf vorerst die V iel
fältigkeit des Einsatzes der Bergwacht, w o
mit er der oft anzutreffenden irrigen Mei
nung entgegentrat, die Bergwacht sei bloß 
eine Blumenpolizei. Selbst der Eingeweihte 
mußte anläßlich des Berichtes über den Um
fang dieser Tätigkeit staunen.

Das Einsatzgebiet ist die nähere und weitere 
Umgebung der Stadt Graz, aber selbst im 
Mur- und Ennstal kam die Grazer Bergwacht 
zum Einsatz. Dies besonders dann, wenn an
dere Einsatzstellen die Grazer zu Hilfe ru
fen oder bei den Besucherschwemmen zu ge
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wissen Stoßzeiten. Schöckel, Rannach, Pfaf
fenkogel, Reinischkogel, Wundschuher Tei
che usw. sind nur einige Gebiete, in welchen 
die Grazer Bergwacht schon bekannt ist und 
zum großen Teil allein schon durch ihre An
wesenheit beeinflussend wirkt. In 1462 Einzel
einsätzen und 58 Gruppeneinsätzen kam die 
Einsatzstelle Graz im abgelaufenen Jahr die
sen Aufgaben nach. Daß trotz der Zunahme 
der Einsätze die Anzeigen im Vorjahr zurück
gegangen sind, ist ein schöner Beweis für den 
Erfolg ihrer Tätigkeit, welche die Bergwacht 
in erster Linie als eine Aufgabe der Erzie
hung und der Aufklärung sieht.

Mit großer Empörung wurde der Bericht 
über die Vogelfängergruppen in der Umge
bung von Graz gehört. Eine davon konnte 
von den Bergwachtmännern sogar gestellt 
werden. Einer zweiten ist man auf der Spur 
Als Beispiel für die Brutalität dieser Leute 
erzählte Heinz Minauf, daß sie auf dem Rei
nischkogel Kreuzschnäbel gefunden hätten, die 
sich wohl von den ausgelegten Leimruten be
freien konnten, aber dann mit verklebten 
Schnäbeln elend zugrunde gehen mußten.

Mit Bedauern mußte die Bergwacht fest
stellen, daß ein Bescheid der Bezirkshaupt
mannschaft Graz-Umgebung wohl den Schutz 
der Wanderwege in der Umgebung von Graz 
in Form einer Sonntagssperre für Kraftfahr
zeuge vorsieht, es aber an der Durchführung 
dieses Bescheides bei v ielen W egen mangelt. 
Sie wird sich in der körnenden Zeit um die 
Einhaltung dieses Bescheides besonders bemü
hen.

Es ist wohl schon so, daß bei einer Ge
meinschaft von Idealisten der Bericht des Kas
siers in umgekehrtem Verhältnis zum Um
fang des Tätigkeitsberichtes steht. Die Geld
mittel, die der Bezirkseinsatzstelle Graz zur 
Verfügung stehen, sind nicht erschütternd. Sie 
bekommt von der Stadtgemeinde jährlich eine 
Subvention von S 3000.—, über die natürlich 
sauber Rechnung gelegt wird. Der Bürgermei
ster, Dipl.-Ing. S c h e r b a u m ,  der von der 
Wichtigkeit der Bergwacht sehr überzeugt ist, 
tat im abgelaufenen Jahr aber noch ein übri
ges und stellte rund S 4000.— zum Ankauf 
zweier Sprechfunkgeräte zur Verfügung. Die 
größte Überraschung bot er aber den Berg
wachtmännern mit der Nachricht, daß er mit 
Dr. R o b i n s o n  über den Ankauf eines VW- 
Busses verhandelt habe. Persönlich übergab 
er Herrn Minauf an diesem Abend einen Be
trag von S 10.000.— namens der Stadtge
meinde. Der Rest zum Ankauf des W agens 
wird ein Geschenk der Firma Robinson sein.

Auch Oberregierungsrat Dr. F o s s e 1 be
handelte das finanzielle Problem der Berg
wacht, der es auf die Dauer nicht zuzumuten 
sei, die Kosten für ihre Einsätze aus der pri
vaten Tasche zu tragen. Der Landtag werde 
sich daher in diesem Jahr damit zu befassen 
haben. Audi bestünde der Plan, die Berg
wacht zu einer öffentlich-rechtlichen Körper
schaft zu erheben, damit sie auch Vermögens
trägerin sein könne. So betreut die Einsatz
stelle Graz eine Diensthütte auf dem Schöckel, 
bekommt nun auch ein Einsatzfahrzeug und 
(st keine Rechtspersönlichkeit.

In einem eigenen Festakt wurde am selben 
Tag der Bezirkseinsatzstelle Graz der Ehren
wimpel des Herrn Landeshauptmannes Krai-

ner durch Herrn Landeshauptmannstellvertre
ter Univ.-Prof. Dr. Hanns Koren überreicht.

Den Abschluß dieser gelungenen Jahresver
sammlung, zu der man den Bezirkseinsatzleiter 
nur beglückwünschen kann, bildete ein ausge
zeichneter Lichtbildervortrag des Bezirksein
satzleiters von Innsbruck-Land, Direktor 
Sdiartner, der in mitreißender Art von der 
Tätigkeit der Innsbrucker Bergwacht berich
tete. G a s p a r i c s

Ehrenwimpel-Verleihung
Der von Herrn Landeshauptmann ökonom ie

rat Josef Krainer im Jahre 1964 anläßlich des 
10jährigen Bestehens der Steirischen Bergwacht 
gestiftete Ehrenwimpel, welcher jedes Jahr an 
die jew eils beste Einsatzgruppe übergeben 
wird, wurde auf Grund des Tätigkeitsberichtes 
1964 und über Vorschlag der am 29. Jänner 
1966 in Graz versammelten Vertreter der Berg- 
wacht-Landesaufsicht der Bezirksstelle Graz 
verliehen. Herr Landeshauptmannsteilvertretei 
Univ.-Prof. Dr. Hanns Koren als der zustän
dige Referent der Steierm. Landesregierung 
hat am Freitag, dem 18. Februar 1966, in seinen 
Amtsräumen in Graz, Landhaus, im Beisein des 
Herrn W. Hofrates Dr. Binder-Krieglstein und 
Herrn Ob.-Reg.-Rat Dr. Fossel der Rechtsab
teilung 6 des Amtes der Steierm. Landesregie
rung den Wimpel den Männern der Grazer 
Bergwacht übergeben. Der Einsatzleiter be
dankte sich für diese Anerkennung der Tä
tigkeit der Bergwächter durch die Steierm. 
Landesregierung und versprach in seinem und 
im Namen der Männer der Grazer Bergwacht 
in ihrer Tätigkeit nicht nachzulassen und w ei
terhin ihre Pflicht zu erfüllen.

Anschließend wurden ebenfalls über Vor
schlag der Landesaufsicht der Steir. Bergwacht 
durch Herrn Landeshauptmannstellvertreter 
Univ.-Prof. Dr. Hanns Koren jene Bergwäch
ter mit einer Anerkennungsurkunde ausge
zeichnet, die in den Jahren seit Bestehen der 
Bergwacht vorbildlich ihre freiwillig übernom
mene Pflicht erfüllt haben und am Aufbau der 
Bergwacht tatkräftig mitgewirkt haben.

Es sind dies folgende Bergwächter: Peter 
Drexler, Neuberg; Leopold Berger, St. Peter- 
Freienstein; Günter Ribitsch, Trofaiach; Fried
rich Dokter, Kammern; Franz Bregar, Deutsch
landsberg; Ewald Traumüller, Schöder,- Ägyd 
Lindner, Stolzalpe; Vitalis Lanzoni, Wechsel; 
Karl W eißensteiner, Deutschlandsberg.

Es ist dies nun zum zweitenmal seit Beste
hen der Bergwacht, daß Bergwächter für ihren 
jahrelangen und mustergültigen Einsatz aus
gezeichnet wurden.

Hartberg
Nicht immer und für jedes Fachgebiet ste

hen die erforderlichen Fachkräfte zur Verfü
gung. Wenn es sich darum handelt, uneigen
nützig und aus Liebe zur Natur viele Stunden 
der Freizeit aufzuwenden, dann ist es oft 
schwer, jemand dafür zu gewinnen.

Die Bergwacht des Bezirkes Hartberg verfügt 
■— nicht nur in dieser einen Fachrichtung — 
über einen ausgezeichneten Kenner und Freund 
unserer Singvögel. Dipl.-Ing. Weißert, Natur
schutzbeauftragter des Bezirkes, hat in se i
nem Bereiche schon über 400 Vogelnistkäst
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chen anbringen lassen. Diese N istkästchen w er
den ständig be treu t und überw acht. In Lage
plänen w erden von ihm darüber genaue A uf
zeichnungen geführt und so weiß er ganz ge
nau, welche Vögel wo besonders Vorkom
men, wie sie sich verhalten , oder wo z. B.

H ornissen als ungebetene G äste diese W oh
nungen beziehen. Das W irken dieses umsich
tigen O rnithologen geht über /Seinen örtlichen 
Bereich bereits hinaus. Auch die Einsatzgruppe 
W altersdorf w urde von ihm bei H erstellung 
der N istkästchen fachlich beraten .

/Votursfe/nm auerw er/?-r/cfihg g e m a u e rt ■
-J) nur Z&gerhaf/es Geste/n i/ern/e/7cfe/7 
2)„zaric/?ten. c/a?S d er S/e/a n/ch/„fe//e/ ‘unc/aosfi/izen 
5J S a  ff /ns A iörfeibe^ ot/ch/ aneinander geruckt- se tz e n  
■4jS/e/ne n ie /?ocfy/?an/ Sie//er? - nur t-craajr& cAf 
sjw as zur nächs/rtöhefen A agerfuge feh / f a/c/rc/7 

Ste/nscher bent n u r «ra a gred ?t ge/egf, ‘nprstv/cA'en 
- oaen  //7 c/er Sich/f/ache n/ch/  i/er/Zefen o d e r 

m it M or/e/ aasschm ieren ■ F ugen  m i/ ra u h en  
h/ör/e/ s a ft a u s w erfen  und m// c/er Ae//en- 
-fco n te  oc/et m /t einem  //o/zspan f/achen  -  
bänd/g ab  z/e/7 er? . . „

7)Moste/färbe /77oß /njmer /?e//er a/s Ste/nfarhe 
sein-

3 -

/jach A lw in Seife?/„ E in le b e n  fü r  c/ie la n c/ s ch crf/ '
W - /3?/'äing<?/~

„Natur und Land"
Ganz besonders aufm erksam  machen wir unsere  Leser auf die Zeitschrift des österreichischen 
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